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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR BANKGESCHÄFTE 
 

Gegenüberstellung der geänderten Klauseln 
 

Fassung 2024 Fassung 2026 

Z 2. (1) Änderungen dieser zwischen Kunden und Kreditinstitut 
vereinbarten AGB werden dem Kunden vom Kreditinstitut spä
testens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens angeboten. Die Zustimmung des Kunden gilt als 
erteilt, wenn nach Ablauf von zwei Monaten ab Zugang der Mit
teilung der angebotenen Änderungen kein Widerspruch des 
Kunden beim Kreditinstitut eingelangt ist.  

Rest unverändert 

Z 2. (1) Änderungen dieser zwischen Kunden und Kreditinstitut 
vereinbarten AGB werden dem Kunden vom Kreditinstitut spä
testens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens angeboten. Die Zustimmung des Kunden gilt als 
erteilt, wenn vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkraft
tretens nach Ablauf von zwei Monaten ab Zugang der Mittei
lung der angebotenen Änderungen kein Widerspruch des Kun
den beim Kreditinstitut eingelangt ist.  

Rest unverändert 

(2) Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Mitteilung auf die 
Änderung der AGB hinweisen und darauf aufmerksam ma
chen, dass ein Stillschweigen nach Ablauf von zwei Monaten 
ab Zugang der Mitteilung als Zustimmung zur Änderung gilt. 
Außerdem wird das Kreditinstitut eine Gegenüberstellung über 
die von der Änderung der AGB betroffenen Bestimmungen so
wie die vollständige Fassung der neuen AGB auf seiner Home
page veröffentlichen und diese in Schriftform dem Kunden auf 
dessen Verlangen in ihren Geschäftsstellen aushändigen oder 
postalisch übermitteln. Das Kreditinstitut wird den Kunden mit 
der Mitteilung über die angebotene Änderung auf diese Mög
lichkeiten hinweisen. 

(2) Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Mitteilung auf die 
Änderung der AGB hinweisen und darauf aufmerksam ma
chen, dass seine Zustimmung zu den Änderungen als erteilt 
gilt, wenn er vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkraft
tretens nicht widerspricht sein Stillschweigen nach Ablauf von 
zwei Monaten ab Zugang der Mitteilung als Zustimmung zur 
Änderung gilt. Außerdem wird das Kreditinstitut eine Gegen
überstellung über die von der Änderung der AGB betroffenen 
Bestimmungen sowie die vollständige Fassung der neuen 
AGB auf seiner Homepage veröffentlichen und diese in Schrift
form dem Kunden auf dessen Verlangen in ihren Geschäfts
stellen aushändigen oder postalisch übermitteln. Das Kreditin
stitut wird den Kunden mit der Mitteilung über die angebotene 
Änderung auf diese Möglichkeiten hinweisen.  

(5) Für Änderungen der Leistungen des Kreditinstituts (ein
schließlich Habenzinsen) und Entgelte des Kunden (ein
schließlich Sollzinsen) gelten, soweit die Änderungen mit dem 
Kunden nicht individuell vereinbart werden, ausschließlich die 
Ziffern 43 - 45a. 

(5) Für Änderungen der Leistungen des Kreditinstituts (ein
schließlich Habenzinsen) und Entgelte des Kunden (ein
schließlich Sollzinsen) gelten, soweit die Änderungen mit dem 
Kunden nicht individuell vereinbart werden, ausschließlich die 
Ziffern 43 - 4645a. 

Z 39. (1) Bei Überweisungsaufträgen in Euro zugunsten eines 
Empfängers, dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister 
innerhalb Österreichs und anderer Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) geführt wird, hat der Kunde den 
Empfänger mit dessen International Bank Account Number 
(IBAN) 

i. Bei Überweisungsaufträgen in anderer Währung als in 
Euro zugunsten eines Empfängers, dessen Konto bei ei
nem Zahlungsdienstleister  

ii. innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
geführt wird, hat der Kunde den Empfänger mit dessen 
International Bank Account Number (IBAN) und dem 
Bank Identifier Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters 
des Empfängers zu bezeichnen. 

(2) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, 
dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister außerhalb des 
EWR geführt wird, hat der Kunde den Empfänger mit dessen 
Namen zu bezeichnen sowie: 

- mit Kontonummer des Empfängers und entweder Name, 
Bankleitzahl oder BIC des Zahlungsdienstleisters des 
Empfängers oder 

- mit der IBAN des Empfängers und dem BIC des Zahlungs
dienstleisters des Empfängers. 

Z 39. (1) Kundenidentifikatoren, die vom Kunden für die Auslö
sung und für die Ausführung eines Zahlungsauftrags durch das 
Kreditinstitut anzugeben sind, sind 

i. bBei Überweisungsaufträgen in Euro zugunsten eines 
Empfängers, dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleis
ter innerhalb Österreichs und anderer Staaten des Europä
ischen Wirtschaftsraums (EWR) geführt wird, hat der 
Kunde den Empfänger mit dessen die International Bank 
Account Number (IBAN) zu bezeichnen. 

ii. bBei Überweisungsaufträgen in anderer Währung als in 
Euro zugunsten eines Empfängers, dessen Konto bei ei
nem Zahlungsdienstleister außerhalb Österreichs oder an
derer Staaten des EWR angeführt wird, die IBAN und der 
Bank Identifier Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des 
Empfängers, innerhalb des Europäischen Wirtschafts
raums (EWR) geführt wird, hat der Kunde den Empfänger 
mit dessen International Bank Account Number (IBAN) und 
dem Bank Identifier Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters 
des Empfängers zu bezeichnen. 

iii. (2) bBei Überweisungsaufträgen (in EUR oder in einer an
deren Währung) zugunsten eines Empfängers, dessen 
Konto bei einem Zahlungsdienstleister außerhalb des EWR 
geführt wird, hat der Kunde den Empfänger mit dessen Na
men zu bezeichnen sowie:die IBAN und der BIC des Zah
lungsdienstleisters des Empfängers oder 
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- diemit Kontonummer des Empfängers und entweder 
Name, Bankleitzahl oder BIC des Zahlungsdienstleis
ters des Empfängers oder 

- mit der IBAN des Empfängers und dem BIC des Zah
lungsdienstleisters des Empfängers.  

 (2) Zusätzlich zu den Kundenidentifikatoren gem. Abs 1 hat 
der Kunde den Namen des Empfängers anzugeben; dieser ist 
jedoch kein Kundenidentifikator. 

(3) Die Angaben zu IBAN und BIC bzw. Kontonummer und 
Name/Bankleitzahl/BIC des Zahlungsdienstleisters des Emp
fängers, die vom Kunden im Rahmen der Abs 1 und 2 zu ma
chen sind, stellen den Kundenidentifikator des Empfängers 
dar, an Hand dessen der Überweisungsauftrag ausgeführt 
wird. Darüber hinausgehende Angaben zum Empfänger wie 
insbesondere der Name des Empfängers sind nicht Teil dieses 
Kundenidentifikators, dienen daher lediglich zu Dokumentati
onszwecken und bleiben bei Ausführung der Überweisung un
beachtet.  

(3) Bei SEPA-Überweisungen („Überweisungen“ und „Echt
zeit-Überweisungen“) zieht das Kreditinstitut ab dem 
9.10.2025 den vom Kunden angegebenen Namen des Emp
fängers zum Zweck der Empfängerüberprüfung heran. Im Rah
men der Empfängerüberprüfung erfolgt ein Abgleich der vom 
Kunden angegebenen IBAN des Empfängers mit dem Namen 
des Empfängers. Das Kreditinstitut zeigt dem Kunden das Er
gebnis dieser Empfängerüberprüfung an, bevor der Kunde die 
betreffende Überweisung autorisiert. Die Angaben zu IBAN 
und BIC bzw. Kontonummer und Name/Bankleitzahl/BIC des 
Zahlungsdienstleisters des Empfängers, die vom Kunden im 
Rahmen der Abs 1 und 2 zu machen sind, stellen den Kun
denidentifikator des Empfängers dar, an Hand dessen der 
Überweisungsauftrag ausgeführt wird. Darüber hinausge
hende Angaben zum Empfänger wie insbesondere der Name 
des Empfängers sind nicht Teil dieses Kundenidentifikators, 
dienen daher lediglich zu Dokumentationszwecken und blei
ben bei Ausführung der Überweisung unbeachtet.  

(4) Der im Überweisungsauftrag angegebene Verwendungs
zweck ist für das Kreditinstitut in jedem Fall unbeachtlich. 

(4) Das Kreditinstitut führt einen Überweisungsauftrag aus
schließlich anhand des/der Kundenidentifikators/en aus; alle 
sonstigen Angaben einschließlich des Empfängernamens blei
ben dabei unbeachtet.Der im Überweisungsauftrag angege
bene Verwendungszweck ist für das Kreditinstitut in jedem Fall 
unbeachtlich. 

 Z 39a. (5) Echtzeit-Überweisungen in Euro werden an jedem 
Kalendertag rund um die Uhr angeboten. Eine Information, ob 
der Betrag des Zahlungsvorgangs auf dem Empfängerkonto 
gutgeschrieben worden ist, erfolgt durch das Kreditinstitut in
nerhalb von 10 Sekunden nach Eingang des Zahlungsauf
trags. 

D. Belastungsbuchungen D. Belastungsbuchungen (gilt nicht für Echtzeit-Überwei
sungen) 

Z 42a. (2) Das Kreditinstitut führt Lastschriften und Firmenlast
schriften, mit welchen das Konto des Kunden belastet werden 
soll, aufgrund der vom einziehenden Kreditinstitut übermittel
ten International Bank Account Number (IBAN) durch. Die An
gaben zum IBAN stellen den Kundenidentifikator dar, anhand 
dessen die Lastschrift bzw. Firmenlastschrift durchgeführt 
wird. Werden von der einziehenden Bank darüber hinausge
hende Angaben zum Kunden, wie insbesondere der Name des 
Kontoinhabers des Kontos, von dem eingezogen werden soll, 
gemacht, dienen diese daher lediglich zu Dokumentationszwe
cken und bleiben bei der Ausführung der Lastschriften und Fir
menlastschriften unbeachtet. Das Kreditinstitut ist zur Durch
führung eines Lastschriftauftrags nur dann verpflichtet, wenn 
dafür auf dem angegebenen Konto des Kunden vollständige 
Deckung (Guthaben, eingeräumte Kontoüberziehung) vorhan
den ist. 

Z 42a. (2) Das Kreditinstitut führt Lastschriften und Firmenlast
schriften, mit welchen das Konto des Kunden belastet werden 
soll, aufgrund der vom einziehenden Kreditinstitut übermittel
ten International Bank Account Number (IBAN) durch. Die An
gaben zurm IBAN stellen den Kundenidentifikator dar, anhand 
dessen die Lastschrift bzw. Firmenlastschrift durchgeführt 
wird. Werden von der einziehenden Bank darüber hinausge
hende Angaben zum Kunden, wie insbesondere der Name des 
Kontoinhabers des Kontos, von dem eingezogen werden soll, 
gemacht, dienen diese daher lediglich zu Dokumentationszwe
cken und bleiben bei der Ausführung der Lastschriften und Fir
menlastschriften unbeachtet. Das Kreditinstitut ist zur Durch
führung eines Lastschriftauftrags nur dann verpflichtet, wenn 
dafür auf dem angegebenen Konto des Kunden vollständige 
Deckung (Guthaben, eingeräumte Kontoüberziehung) vorhan
den ist. 

 


